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Präambel 
 
Der Hamburger Sport-Verein e.V. ehrt langjährige, sportlich erfolgreiche oder verdienstvolle 
Mitglieder.  
 
Vorschläge für Ehrungen können von allen Organen und Abteilungen unterbreitet werden. Über 
Ehrungen berät und beschließt der Ehrenausschuss gemäß § 29 Ziffer 2. der Satzung. 
 
 
 

§ 1 
Ehrung für Mitgliedschaft 

 

1. Mitglieder, die dem Verein 25 Jahre ununterbrochen angehören, werden mit der SILBERNEN 
NADEL (klein, eckig) geehrt. 

 
2. Mitglieder, die dem Verein 50 Jahre ununterbrochen angehören, werden mit der GOLDENEN 

NADEL (klein, eckig) geehrt. Sie sind damit Ehrenmitglieder nach § 8 Ziffer 5 der Satzung. 
 

3. Mitglieder, die dem Verein 75 Jahre ununterbrochen angehören, werden mit der GOLDENEN 
NADEL MIT EICHENKRANZ geehrt. 

 
 
 

§ 2 
Auszeichnungen für sportliche Leistungen 

 
1. Aktive Mitglieder, die über einen längeren Zeitraum herausragende sportliche Leistungen 

erbracht haben, werden mit der SILBERNEN NADEL (rund) ausgezeichnet. 
 

2. Mitglieder, die eine Deutsche Meisterschaft oder eine Deutsche Pokalmeisterschaft, eine 
Europa- oder Weltmeisterschaft oder eine Olympia-Medaille errungen haben, werden mit der 
GOLDENEN NADEL (rund) ausgezeichnet. Sie sind damit Ehrenmitglieder nach § 8 Ziffer 5 
der Satzung. 

 
3. Mitglieder, die Träger der Goldenen Nadel (§ 3 Nr. 2 der Ehrenordnung) sind und weiterhin 

über viele Jahre außergewöhnliche Leistungen gezeigt haben, werden mit dem EHRENRING 
IN GOLD ausgezeichnet. 
 
 
 

§ 3  
Ehrungen für besondere Verdienste In der ehrenamtlichen Vereinsarbeit  

 
1. Mitgliedern, die sich in der Vereinsarbeit besonders verdient gemacht haben, wird die 

SILBERNE NADEL (rund) verliehen. 
 

2. Mitgliedern mit außerordentlichen Leistungen und Verdiensten für den Verein wird die 
GOLDENE NADEL (rund) verliehen. Sie sind damit Ehrenmitglieder nach § 8 Ziffer 5. der 
Satzung. 

 
3. Mitgliedern, die Träger der Goldenen Nadel (§ 2 Ziffer 2 der Ehrenordnung) sind und die 

weiterhin mit ihrem Einsatz für den Verein außerordentliche Verdienste erworben haben, 
wird als besondere Ehrung die NADEL IN GOLD verliehen. Mit dieser Auszeichnung werden 
jeweils nur vier Mitglieder auf Lebenszeit geehrt. 
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§ 4 
Besondere Auszeichnungen  

 
Besondere Auszeichnungen werden als Wanderpreise jeweils für ein Jahr verliehen:  
 
1. Der PAUL-HAUENSCHILD-PREIS für die/den erfolgreichste/-n Leichtathleten/-in  
1. Der HORST-EBERSTEIN-POKAL für die/den erfolgreichste/-n Sportlerin einer anderen 
Sportart 

 
2. Der HSB-WANDERPOKAL wird für besonders erfolgreiche Arbeit einer/eines Jugend- 

leiterin/Jugendleiters oder einer in der Jugendarbeit erfolgreichen Sportabteilung übergeben. 
 

3. Der ABTEILUNGS-WANDERPREIS für die Abteilung, die sich durch besondere Leistungen und 
Erfolge ausgezeichnet hat.  
 

4. Der Ehrenamtspreis für eine/n ehrenamtlich Tätige/n, die/der sich durch besonderes 
Engagement ausgezeichnet hat. 

 
 
 

§ 5 
Ehrenkarten 

 
Über die Vergabe von Ehrenkarten für die Spiele der Fußball-Bundesligamannschaft entscheidet das 
Präsidium nach Anhörung des Ehrenausschusses.  

 
 
 

§ 6 
Ehrenmitgliedschaft 

 
Gemäß § 8 Ziffer 5. der Satzung können Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt werden, wenn der 
Betreffende sich besondere Verdienste um den Verein oder den Sport erworben hat. 
 
 
 

(Die Bestätigung dieser Ehrenordnung durch die Mitgliederversammlung des HSV e.V. erfolgte am 
21.01.2023.) 

 


